
Neunkirchen, den

Liegenschaftskataster übereinstimmen. (§ 1 Abs. 2 - PlanzV 90)

Es wird bescheinigt, dass die im räumlichen Geltungsbereich der Änderung des Bebau-

Landesamt für Kataster-, Vermessungs- und

ungsplanes gelegenen Flurstücke hinsichtlich ihrer Grenzen und Bezeichnungen mit dem

Kartenwesen           Außenstelle Neunkirchen

1. ÄNDERUNG

BEBAUUNGSPLAN NR. 6

"5. BAUABSCHNITT FURPACH"
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